
RUHEWALD WALLBACH
Am Heiligenberg

Ruhewald Wallbach  |  Am Heiligenberg

Der Ruhewald Am Heiligenberg befindet sich in einem natürlichen 
Waldgebiet im Werratal am Rande des Thüringer Waldes. Der Baum-
bestand im idyllisch gelegenen Areal bei Wallbach wird hauptsächlich 
von Buchen geprägt. 

Hier wurden ausgewählte Bäume für die Urnenbestattungen gekenn-
zeichnet. Einzelpersonen, Familien oder sich nahestehende Menschen 
können hier einen Baum oder auch einen einzelnen Ruheplatz erwer-
ben.

Die Ruhebäume benötigen keine Pflege, denn sie sind Bestandteil des 
natürlichen Waldes. Deshalb ist es besonders wichtig, an den Ruhe-
bäumen nur Gedenkschmuck abzulegen, der ohne menschliches Zutun 
wieder in den natürlichen Kreislauf eingeht.

 Nummernmarkierung  direkt am Ruhebaum

 Gelbe Markierung  Gemeinschaftsbaum

 Blaue Markierung  Familienbaum /  
    Freundschaftsbaum
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Stadt Meiningen
Friedhofsverwaltung
Berliner Straße 13
98617 Meiningen

Telefon   03693 454 700
oder       03693 454 701
friedhof@stadtmeiningen.de
www.baumbestattung-thueringen.de
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Gebühren

1 Familienbäume / Freundschaftsbäume 
 Nutzungsdauer bis zu 99 Jahren       7.534.00 €

2  Partnerbäume 
 Nutzungsdauer 20 Jahre        1.612.00 €
 
3  Verlängerung Nutzungsdauer
 Partnerbaumgrabstätte / pro Jahr                 81.00 €

4  Gemeinschaftsbäume 
 Nutzungsdauer 20 Jahre           806.00 €

5  Urnenbeisetzung im Ruhewald           138.00 €

Beisetzungen werden durch die Bestattungsunternehmen grundsätzlich mit 
biologisch abbaubaren Urnen durchgeführt. Umbettungen sind nicht möglich.
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Anordnung der Grabplätze 
am Ruhebaum. 
Bis zu 10 Ruheplätze 
pro Baum sind möglich.

In der Ortsmitte Wallbach folgen Sie der Beschilderung RUHEWALD auf 
einem malerischen, landwirtschaftlichen Weg, der rechts zum Ruhewald 
abzweigt und direkt zum Parkplatz im Ruhewald führt. 
Anfahrt ab Ortsmitte Wallbach ca. 2 km.

RUHEWALD  WALLBACH
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Am Heiligenberg

Gedenkplatz

i

Informationstafel

Feldbezeichnung

i

I
P

P

P
PP

P B Sitzbank

Pfade

B

B

B

Zufahrt von Wallbach

I

I

I

I

I

I

I

I
I I

I

ABC

DEFG
H

I
J

J / I I / H

H / G
G / F F / E E / D

D / C C / B B / A

G / F
F / E

E / D

D / C
C / B B / A

J / I
I / H

H / G

B

4

1
3

2

6
5

26

45
46

48 47
7

85 84
83

28

12
125

49
27

15

16

111

110

81

44

51
32

31

23

109

29

30

43
14

13
1121

8917
22

118 19 18 1020

59
107 58

34

112

72

56

33108
57

35
73

5271 113
53

54

67
40

3638

41

50
55

39

37
121

122 24
42

25119
120

94104103 93
105

92102
126

60106

62 6163
8697

95
96

98
80 74

99
79

114

116
115 65

89
87

88
76 75

70 91

6982
66

7778

68
64

100 101
137

164
163

136
138

135

131
117

124

130
123

90

132134

133
128

127

129

139

140

300 168

172

303
226 170

302

301169
171

166
167

165 160

162
161

142

176

141145

178
177

174
175

173

147
148

149

146
144

154

143
150

152

151

157
155

158

159

153

156

180

179

184

186 188

182
181

185

190
189191

192 193194

183

195

187

198
196 197199

224
225

223

304

218
222

221220

219
216 215217

228
210

205

231232
229

214

227
209

207 208

202

206

299

203
204

230

211
201

200
212

213

250

249

248

298296

244

283
247

245
246

243242

241
262

263

261
236

237
238

234
233

239
240

235

278

288

279

287

285

289
290

291

280
293

294292
295

297
305

284286

275
274

277 269

271

276
268

266 267
273

259

265

264

251
252 257

258
256

260

253

255
254

272 270

281 182



 (3) Nicht gestattet ist innerhalb der Friedhöfe: 

  1. das Befahren der Wege/Flächen mit Fahrzeugen aller Art, soweit    
      nicht eine besondere Erlaubnis hierzu von der Friedhofsverwaltung     
      erteilt ist; ausgenommen von diesem Verbot sind Kinderwagen und      
      Rollstühle, Krankenfahrstühle und ähnliche Hilfsmittel, die zur 
      Fortbewegung zwingend notwendig sind sowie Fahrzeuge der 
      Friedhofsverwaltung. Im Ruhewald sind ausschließlich 
      Fahrzeuge der Forstverwaltung gestattet.

2.  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung 
     störende  Arbeiten auszuführen.

3.  Waren und Dienstleistungen aller Art anzubieten 
     oder hierfür zu werben.

4.  ohne schriftlichen Auftrag eines Nutzungsberechtigten oder
     ohne vorherige Anzeige beim Friedhofsträger nach § 7 Abs. 1 
     gewerbsmäßig Film-‚ Video-‚ Foto- oder Tonaufnahmen zu erstellen.

5.  zu lärmen, zu spielen oder zu lagern.

6.  abgesehen von genehmigten Trauerfeiern Musik- oder Gesangs-
     darbietungen zu erbringen oder Tonwiedergabegeräte für Dritte        
     hörbar zu betreiben.

7.  Druckschriften zu verteilen; ausgenommen Drucksachen, die im  
     Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind. 

8.  den Friedhof, seine Einrichtungen/Anlagen/Grabstätten zu 
     verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen/Hecken zu    
     übersteigen, Grabstätten/Grabeinfassungen/Rasenflächen (soweit  
     sie nicht als Wege bestimmt sind) unberechtigterweise zu betreten.

9.  Abraum/Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen  
     Plätze abzulegen.

Der Ruhewald bleibt Teil des natürlichen Waldes.
Wie an anderen Orten des Thüringer Waldes können Sie den Forst frei 
betreten. Ihren Hund lassen Sie zu seinem und zum Schutz des Wildes 
angeleint. Im Ruhewald gilt das Waldgesetz. Es herrscht Rauchverbot.

Eine Ruhewaldbestattung lässt Raum für einen sehr persönlichen Ab-
schied. Die Abschiedsfeier kann ganz still gehalten werden oder musika-
lisch begleitet, im kleinen oder großen Rahmen stattfinden.
Ein kleines Namensschild, eventuell mit kurzem Gedenkspruch am Baum, 
erinnert an den Verstorbenen.

Bestattungen können kurzfristig verschoben werden, 
zum Beispiel auf Grund von Sturm, Gewitter oder Wintereinbrüchen.

Wir bitten Sie, Folgendes zu beachten
Auszug aus der Friedhofssatzung der Stadt Meiningen:

§ 5 Öffnungszeiten

(3) Grundsätzlich unterliegt der Ruhewald den jeweiligen Rechtsvor-
schriften des Thüringer Waldgesetzes in der jeweils gültigen Fassung. 
Das Betreten ist täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für 
Jedermann gestattet. Die Stadt Meiningen kann bei Vorliegen besonderer 
Gründe das Betretungsrecht auf Teilflächen oder insgesamt einschränken 
oder vorübergehend untersagen. Bei Sturm, Gewitter und Naturkatastro-
phen ist der Ruhewald geschlossen und darf nicht betreten werden.

§ 6 Verhalten auf den Friedhöfen 

(1) Jeder Friedhofsbesucher hat sich der Würde des Ortes
     entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen des 
     aufsichtsbefugten Friedhofspersonals ist Folge zu leisten.

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung 
     Erwachsener betreten.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit  
     dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(5) Gedenkfeiern und andere, nicht mit einer Bestattung zusammen-
      hängende, Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Fried-               
      hofsverwaltung; sie sind spätestens eine Woche vor Durchführung  
      zu beantragen.

§ 23 Ruhewald 

(1) Im Ruhewald werden nur Urnengrabstätten
     von maximal 10 Urnen pro Baum zugelassen. 

(2) Der gewachsene und grundsätzlich naturbelassene Ruhewald darf  
     in seinem Erscheinungsbild nicht gestört oder verändert werden. Es  
     ist daher untersagt, die Ruhewaldbäume zu bearbeiten, zu schmü- 
     cken, in sonstiger Form zu verändern, zu fällen oder zu beschädigen. 

(3) Im Wurzelbereich der Ruhewaldbäume und auf dem Waldboden
     dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Insbesondere
     ist es nicht gestattet:
 · Grabmale, Gedenksteine oder Baulichkeiten zu errichten,
 · Kränze, Grabschmuck oder Erinnerungsstücke niederzulegen,
 · Kerzen oder Lampen aufzustellen,
 · Anpflanzungen vorzunehmen.

(4) Pflegeeingriffe sind nur durch die Stadt Meiningen sowie deren
     Erfüllungsgehilfen und durch die mit der Forstbewirtschaftung
     beauftragten Einrichtungen zulässig.

(5) Ruhewaldbäume erhalten zum Auffinden eine Registriernummer.
     Das Grabzeichen für alle 10 Beisetzungen wird direkt am Baum
     angebracht. Die Aufschriften der Markierungsschilder beinhalten
     Vor- und Familienname, Geburts-und Sterbejahr sowie eventuell

     einen kurzen Gedenkspruch im Rahmen der vorgeschriebenen
     Schildergröße von 6 x 10 cm.

(6) Ohne Genehmigung vorgenommene Gestaltungsmaßnahmen an
     Grabstellen bzw. dort abgelegte Gegenstände werden umgehend
     durch die Friedhofsverwaltung oder ihren Erfüllungsgehilfen ent-    
     fernt. Siehe Abbildungen unten: unerlaubter Grabschmuck.

(7) Trauerfeiern können auf dem Andachtsplatz oder an der Grabstelle
     abgehalten werden. Auf dem Andachtsplatz können während der
     Trauerfeier auch Blumen und Grabschmuck abgelegt werden,
     welcher nach der Feierstunde wieder zu entfernen ist. Jede Musik-
     und Gesangsdarbietung bedarf der vorherigen Genehmigung
     durch die Friedhofsverwaltung. Ausgenommen hiervon sind die im
     Rahmen einer konfessionellen oder weltlichen Beisetzung üblichen
     Darbietungen.

(8) Für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des Ruhe-
     waldes, durch Tiere, Naturereignisse in der Fläche oder an einzelnen
     Bäumen entstehen, wird nicht gehaftet. Für Personenschäden, die
     beim Betreten des Ruhewaldes entstehen, besteht daher im     
     Regelfall keine Haftung. Der Waldeigentümer haftet bei Personen-      
     schäden nur dann, wenn diese Schäden nachweisbar durch vorsätz-
     liche oder grob fahrlässige Handlungsweisen seiner Mitarbeiter
     verursacht werden.

(9) Im Ruhewald sind folgende Arten der Grabstätten zugelassen: 

1.  Familienbäume / Freundschaftsbäume 

1.1 An den im Ruhewald Wallbach registrierten Familienbäumen/ 
      Freundschaftsbäumen wird das Nutzungsrecht für bis zu 99 Jahren 
      verliehen.
      Beginn des Nutzungsrechtes ist der Zeitpunkt des Erwerbs. 
1.2 Die Nutzungsdauer kann nicht verlängert 
      oder wieder erworben werden. 
1.3 Das Nutzungsrecht ist dahingehend eingeschränkt, dass keine 
      Grabnutzungsurkunde ausgehändigt wird und die Anlage 
      und Pflege des Ruhewaldes ausschließlich der Stadt Meiningen     
      obliegt (pflegefreie Grabstätten). 

2.  Partnerbäume 

2.1 Bei den im Ruhewald Wallbach registrierten Partnerbäumen 
      müssen beide Beisetzungsstellen gleichzeitig bereits zu Beginn 
      der ersten Nutzung erworben werden.
2.2 Mit Beisetzung der zweiten Urne kann die Nutzungszeit der ersten 
      Beisetzungsstelle auf Antrag bis zum Ende der zweiten Nutzungs-   
      zeit verlängert werden. 
2.3 Die Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre. 
2.4 Die Eigenschaft als Reihengrabstätte bleibt bestehen. 

3.  Gemeinschaftsbäume 

3.1 Bei den im Ruhewald Wallbach registrierten Gemeinschaftsbäumen     
      handelt es sich um eine Sonderform der Reihengrabstätten. 
      Es kann jeweils nur eine Urne beigesetzt werden. 
3.2 Die Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre.

Abbildungen unten: Beispiele für unerlaubten Grabschmuck

Abbildungen oben/links oben: Beispiele für erlaubten Grabschmuck


